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Teil A: Planzeichnung

Festsetzungen
gem. § 9 BauGB i.V.m. BauNVO

8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 "Altseiterstal" 
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Bund:

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88).

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden 
ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und 
die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 
- PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert 
worden ist.

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 
geändert worden ist.

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz -BImSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58) 
geändert worden ist.

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 
(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17. März 
1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) in der neuen Fassung vom 9. Juli 2021 (BGBl. 
I S. 2598, 2716).

Klimaschutzgesetz (KSG) vom 12. Dezember 2019 (BGBI. 
I S. 2513), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. Juli 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 235) geändert worden ist.

Land:

Saarländisches Landesplanungsgesetz (SLPG), Gesetz Nr. 
1731 vom 18. November 2010 (Amtsbl. I,  S. 2599), 
zuletzt geändert durch Artikel 92 des Gesetzes vom 8. 
Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 
(Amtsbl. 1997,  S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 4. Dezember 2024 (Amtsbl. I S. 1086, 
1087).

Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saarland 
(Saarländisches Naturschutzgesetz - SNG), verkündet als 
Artikel 1 des Gesetzes Nr. 1592 zur Neuordnung des 
Saarländischen Naturschutzrechts vom 05. April 2006 
(Amtsbl. 2006 , S. 726), zuletzt geändert durch Artikel 
162 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629).

Saarländisches Wassergesetz (SWG), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 (Amtsbl. 2004,  S. 
1994), zuletzt geändert durch Artikel 173 des Gesetzes 
vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

Saarländisches Klimaschutzgesetz (SKSG) vom 12.Juli 
2023 (Amtsbl. I S.620), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 13. November 2024 (Amtsbl. I S. 1074).

Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDSchG), 
verkündet als Artikel 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur 
Neuordnung des saarländischen Denkmalschutzes und 
der saarländischen Denkmalpflege vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. 2018, S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 
260 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629).

Landesbauordnung (LBO), verkündet als Artikel 1 des 
Gesetzes Nr. 1544 zur Neuordnung des Saarländischen 
Bauordnungs- und Bauberufsrechts vom 18. Februar 
2004 (Amtsbl. 2004,  S. 822), zuletzt geändert durch das 
Gesetzes vom 19. Februar 2025 (Amtsbl. I S. 369_2).

Saarländisches Nachbarrechtsgesetz (NachbG SL) vom 
28. Februar 1973 (Amtsbl. 1973, S. 210), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Juli 2015 
(Amtsbl. I S. 632).

Saarländisches Gesetz zur Ausführung des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches 
Bodenschutzgesetz  SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002,  S. 990) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 9. Oktober 2024 (Amtsbl. I S. 854).

Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB ; §§ 1-11 BauNVO )

Allgemeines Wohngebiet
(§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO )

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
(§ 9 Abs. 7 BauGB)
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Rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 7 
„Altseiterstal“ 
 (ohne Maßstab)

Kreisstadt Neunkirchen

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Kreisstadt Neunkirchen hat in seiner 
Sitzung am __.__.____ die 8. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 7 "Altseiterstal“ beschlossen (§ 2 
Abs. 1 und 13 a BauGB).

Der Aufstellungsbeschluss wurde am __.__.____  
ortsüblich bekannt gemacht.

Neunkirchen, den

..........................................
 (Aumann)

  Der Oberbürgermeister

Beteiligungsverfahren

Der Rat der Kreisstadt Neunkirchen hat in seiner 
Sitzung am __.__.____ den Entwurf des 
Bebauungsplans mit Begründung beschlossen und zur 
Auslegung bestimmt.

Der Entwurf des Bebauungsplans wurde mit der 
Begründung in der Zeit vom  __.__.____ bis 
einschließlich __.__.____ im Internet veröffentlicht (§ 
3 Abs. 2 BauGB). Zusätzlich wurden eine oder mehrere 
andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten 
zur Verfügung gestellt.

Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, wurden am __.__.____ ortsüblich 
bekannt gemacht. Hierbei wurde darauf hingewiesen, 
dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 
abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben 
können.

Die von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung 
benachrichtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB).

Der Rat der Kreisstadt Neunkirchen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am __.__.____ die abgegebenen 
Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange geprüft. 

Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen 
vorgebracht haben, mit Schreiben vom __.__.____ 
mitgeteilt (§ 4 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

Satzungsbeschluss

Die 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 
"Altseiterstal“ wurde in der öffentlichen Sitzung am 
__.__.____ vom Rat der Kreisstadt Neunkirchen als 
Satzung beschlossen. 

Die Begründung wurde gebilligt. (§ 10 Abs. 1 BauGB)

Ausfertigung

Die 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 
"Altseiterstal“ wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

Neunkirchen, den

..........................................
 (Aumann)

  Der Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Der Beschluss des Bebauungsplans sowie die Stelle, bei 
der der Plan mit Begründung auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden 
kann und bei der über den Inhalt Auskunft zu erhalten 
ist, wurden am ___.___._____ ortsüblich öffentlich 
bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Neunkirchen, den

.......................................
 (Aumann)

  Der Oberbürgermeister

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO)

1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

siehe Planzeichnung
Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

Zulässige Arten von Nutzungen

Gem. § 4 Abs. 2 BauNVO
- Wohngebäude
- Die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 

störende Handwerksbetriebe
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

Ausnahmsweise zulässige Arten von Nutzungen

Gem. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO
- Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

Nicht zulässige Arten von Nutzungen

Gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, dass die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zulässigen Arten von Nutzungen:
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes
- Anlagen für Verwaltungen
- Gartenbaubetriebe
- Tankstellen
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB und §§ 16 - 21 BauNVO)

siehe Nutzungsschablone
Das Maß der baulichen Nutzung wird im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans bestimmt durch die 
Festsetzung von:

2.1 Grundflächenzahl (§19 Abs. 1 BauNVO)

siehe Nutzungsschablone 
Die maximal zulässige Grundflächenzahl wird im Allgemeinen Wohngebiet auf 0,4 festgesetzt.

Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche sind die Grundflächen von:
- Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
- baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 

unterbaut wird, 
mitzurechnen.

Gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO wird festgesetzt, dass eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche 
durch die Grundflächen der oben genannten Anlagen bis zu einem Wert von 0,6 zulässig ist.

2.2 Zahl der Vollgeschosse (§ 20 Abs. 1 BauNVO)

siehe Nutzungsschablone
Die zulässige Zahl an Vollgeschossen wird im Allgemeinen Wohngebiet auf II Vollgeschosse festgesetzt.

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

siehe Nutzungsschablone
Im Allgemeinen Wohngebiet wird eine offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. 

4. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO)

siehe Planzeichnung
Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO werden die überbaubaren Grundstücksflächen im vorliegenden Bebauungsplan 
durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt.

5. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO)

Gem. § 12 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass innerhalb des gesamten Plangebietes überdachte Stellplätze, 
Garagen, Carports und Nebenanlagen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sind. 
Dabei ist ein Mindestabstand von 5 m zur Straßenbegrenzungslinie einzuhalten.
Nicht überdachte Stellplätze, sowie Zufahrten zu den Stellplätzen, Garagen, Carports und Nebenanlagen sind 
auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.
Flächen für Mülltonnen und notwendige Treppen sind auch zwischen Straßenbegrenzungslinie und vorderer 
Baugrenze bzw. Baulinie zulässig.

6. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Eingrünung der unbebauten Flächen bebauter Grundstücke
Alle nicht überbaubaren Grundstücksflächen, die nicht für Stellplätze, Zufahrten, sonstige Zugänge und Wege 
oder Nebenanlagen benötigt werden, sind als Vegetationsflächen anzulegen und auf Dauer gärtnerisch zu 
unterhalten.

7. Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs.7 BauGB)

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind der Planzeichnung zu 
entnehmen.

Flächen, unter denen der Bergbau umgeht
siehe Planzeichnung
Aufgabe der Kennzeichnung ist es, für die dem Bebauungsplan nachfolgenden Verfahren (z. B. 
Baugenehmigungsverfahren, Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz) auf mögliche 
Gefährdungen und die erforderliche Berücksichtigung von Bodenbelastungen hinzuweisen ("Warnfunktion").

Kennzeichnung
gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB

Hinweise

Baumpflanzungen
Das Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen ist bei den Baumpflanzungen zu beachten. Bei der Ausführung der Erdarbeiten oder 
Baumaßnahmen müssen die Richtlinien der DIN 18920 “Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen 
bei Baumaßnahmen“ beachtet werden. Das DVGW-Regelwerk GW 125 “Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer 
Versorgungsanlagen“ ist bei der Planung zu beachten.

Bau- und Bodendenkmäler
Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hingewiesen.

Rodungs- und Rückschnittarbeiten
Entsprechend § 39 Abs. 5 BNatSchG sind erforderliche Rodungs- und Rückschnittarbeiten im Zeitraum zwischen dem 
01. Oktober und dem 28. Februar des Folgejahres durchzuführen.

Nisthilfen 
Beim Neubau der Gebäude sind künstliche Nisthilfen und Quartiere für im Rückgang befindliche oder gefährdete 
Gebäudebrüter einzubauen. Dazu sind verschiedene Einbauelemente, wie Formsteine für Gebäudebrüter und 
Nistkästen zur Anbringung an Gebäuden und an Bäumen im Handel erhältlich.
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